
 
 
 
 

 

 
Übergang der Steuerschuld (Reverse-Charge-System) 

bei Bauleistungen / Schrotthandel 
 

Das 2. Abgabenänderungsgesetz von 2002 zum §19 Abs. 1a USTG (Stichwort Reverse 
Charge bei Bauleistungen / Schrotthandel) wird in der EUROFIB für Windows wie folgt 
umgesetzt: 
 
1) Ausgangsrechnungen an einen Subunternehmer (auf dieser muss die 

UID-Nummer des Rechnungsempfängers ersichtlich sein): 
 

a) Anlage eines eigenen Erlöskontos: „Bauleistungen / Schrotthandel 0%-Rev.Ch.“ 
 

b) Verbuchung der Ausgangsrechnung auf dieses Erlöskonto mit Verwendung 
eines entsprechenden Steuercodes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diese Erlöse werden auf dem UVA-Formular unter der Kennzahl „021“ ausgewiesen. 
 



 
 
 
 

 

2) Eingangsrechnungen vom Subunternehmers: 
 
a) Anlage eines eigenen Vorsteuerkontos „Vorsteuer aus Reverse Charge“ im Menü 

Kontenstamm/ Sachkonten 
 
b) Anlage eines eigenen Umsatzsteuerkontos „Umsatzsteuer aus Reverse Charge“ im Menü 

Kontenstamm/ Sachkonten 
 
c) Anlage eines eigenen Steuerart „Reverse Charge“ im Menü Firmenstamm/ Steuercodes(, 

sofern diese bisher noch nicht verwendet/ angelegt worden ist). 
 

 
 
• Wenn noch keine Steuerart „Reverse Charge“ angelegt worden ist, ist mittels des 

Neuanlage Buttons oder der Tastenkombination STRG+N ein neuer Datensatz zu 
eröffnen. 

 

• Über die Dropdown Liste (Anklicken des Pfeil nach unten Symbols mit der linken 
Maustaste öffnet die Dropdown Liste) ist die Steuerart „Reverse Charge“ auszuwählen. 

 

• Im mit „K“ betitelten Feld einen passenden Kenner z.B.: B vergeben (frei wählbar, 1-stellig 
alphanumerisch). Der Kenner „R“ ist derzeit vergeben für alle Reverse Charge 
Anwendungen innerhalb des EU Raums. 

 

• Im Feld Bezeichnung eine passende Bezeichnung der Steuerart z.B.: Reverse Charge 
vergeben (frei wählbar, 35-stellig alphanumerisch) 

 

• Die Neuanlage mittels des Speicher Buttons oder der Funktionstaste F10 abspeichern. 
 



 
 
 
 

 

d) Anlage eines eigenen Steuercodes „Bauleistungen Reverse Charge“ im Menü 
Firmenstamm/ Steuerkonten. 

 

 
• Mittels des Neuanlage Buttons oder der Tastenkombination STRG+N einen neuen 

Datensatz öffnen. 
 

• Über die Dropdown Liste (Anklicken des Pfeil nach unten Symbols mit der linken 
Maustaste öffnet die Dropdown Liste) ist die Steuerart „Reverse Charge“ auszuwählen. 

 

• Im mit „K“ betitelten Feld wir automatisch der von Ihnen vergebene Kenner R angezeigt. 
 

• Im Feld „Prozent“ den passenden Prozentsatz „20,00“ eintragen. 
 

• Im Feld „Steuercode“ einen passenden Steuercode z.B.: „B20“ vergeben (frei wählbar, 3-
stellig alphanumerisch) 

 

• Im Feld „Bezeichnung“ eine passende Bezeichnung z.B.: „Rev.Charge Bauleist.“ 
vergeben (keine Zwangseingabe). 

 

• Im Feld „Konto“ das zuvor angelegte Vorsteuerkonto z.B.: „2650 Vorsteuer aus 
Rev.Charge“ hinterlegen 

 

• Im Feld „Gegenkonto“ das zuvor angelegte Umsatzsteuerkonto z.B.: „3650 Umsatzsteuer 
aus Rev.Charge“ hinterlegen 

 

• Im Feld „Skontokonto“ das entsprechende Lieferantenskonto-Konto/ Skontoerträge 
hinterlegen. 

 

• Im Feld „FA“ die entsprechende Finanzamtsnummer hinterlegen. 
 

• In der Dropdown Liste „UVA-Formular Zuordnung“ die entsprechende UVA-Zuordnung 
auswählen (derzeit ist noch kein neues UVA-Formular vorgesehen, daß der neuen 
Gesetzgebung Rechnung trägt, daher ist bis auf weiteres die Zuordnung „Steuer-schuld 
gemäß §19...“ auszuwählen). 

 

• Die Neuanlage mittels des Speicher Buttons oder der Funktionstaste F10 abspeichern. 



 
 
 
 

 

 

e) Verbuchung der Eingangsrechnung (Lieferant muß mit 0% fakturiert haben und muß die 
UID-Nummer des Rechnungsempfängers angegeben haben) 
Lieferant gegen Aufwandskonto unter Verwendung des zuvor angelegten Steuercodes 
z.B.: B20. Aufgrund dieses Steuercodes wird automatisch die Steuerbuchung Vorsteuer 
aus Rev.Charge/ an geschuldete UST aus Rev.Charge erzeugt. 
 
 

 
 
 

 
 
 
Sollte in der Eingangsrechnung ein Steuerbetrag ausgewiesen werden, so tritt 
diese Regelung nicht in Kraft und die Steuerschuld verbleibt beim 
Rechnungsleger! 
 
 


